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ENTSCHEIDUNGEN 
 

Keine Verfassungswidrigkeit durch Auslegung des Vorsatzbegriffes –  
BVerfG nimmt Verfassungsbeschwerde im „Kudamm-Raser-Fall“ nicht zur Entscheidung an  

 
BVerfG, Beschl. v. 7.12.2022 – 2 BvR 1404/20 

 
 
Leitsatz der Redaktion:  
 
Die Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und  
bewusster Fahrlässigkeit verstößt nicht gegen Art. 103 
Abs. 2 GG. Sowohl für das Wissens- als auch für das 
Wollenselement des Eventualvorsatzes dient die  
objektive Gefährlichkeit einer Handlung als wesentli-
cher Anhaltspunkt.  
 
Gründe:  
 

1 Die Verfassungsbeschwerde betrifft den als „Ku’damm-
Raser-Fall“ bekanntgewordenen Sachverhalt. Sie richtet 
sich gegen ein Urteil des LG Berlin vom  
26. März 2019 und ein Urteil des BGH vom 18. Juni 2020. 

 
I. 
 

2 1. Im Februar 2017 verurteilte das LG Berlin den Be-
schwerdeführer und einen Mitangeklagten im ersten 
Rechtsgang unter anderem wegen Mordes zu lebenslan-
gen Freiheitsstrafen. Auf die Revisionen beider Ange-
klagten hob der BGH das Urteil im März 2018 auf und 
verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entschei-
dung zurück (BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 1. März 
2018 – 4 StR 399/17, BGHSt 63, 88). 

 
3 2. Im zweiten Rechtsgang verurteilte eine andere als 

Schwurgericht eingerichtete Strafkammer des LG den Be-
schwerdeführer und seinen Mitangeklagten mit dem mit 
der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Urteil vom 
26. März 2019 erneut wegen Mordes in Tateinheit mit ge-
fährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefähr-
dung des Straßenverkehrs zu lebenslangen Freiheitsstra-
fen. 

 
[…] 

 
9 b) Das Schwurgericht zeigte sich davon überzeugt, der 

Beschwerdeführer habe mit bedingtem Tötungsvorsatz 
gehandelt, als er ab dem Ausgang der langgezogenen 
Kurve maximal beschleunigt und die Fahrt bis zum Unfall 
kontinuierlich mit voll durchgetretenem Gaspedal fortge-
setzt habe. Ihm sei bewusst gewesen, dass die Gefährlich-
keit seiner Handlungen kaum noch zu steigern gewesen 
sei, da ihm seine Geschwindigkeit und die baulichen Ge-
gebenheiten vor Ort bekannt gewesen seien. Für ein Risi-
kobewusstsein des Beschwerdeführers sprächen überdies 
seine Angaben gegenüber einer als sachverständige Zeu-
gin vernommenen Verkehrspsychologin, der er berichtete,  

 

 
 
er vermeide es tagsüber an der Unfallstelle, bei Rotlicht in 
die Kreuzung einzufahren, nachts gehe er das Risiko aber 
ein. Dass der Beschwerdeführer sich des Unfallrisikos 
auch zur Nachtzeit bewusst gewesen sei, ergebe sich 
schon daraus, dass er als Ortskundiger wisse, dass es sich 
bei der als Rennstrecke genutzten Straßen um zentrale in-
nerstädtische Hauptverkehrsadern Berlins handele. Die 
Verkehrslage habe der Beschwerdeführer überdies daran 
erkannt, dass er kurz vor der Kurve an einem Taxi vorbei-
gefahren sei, das an einer roten Ampel gewartet habe. Zu-
dem seien die Ampeln nicht aus Gründen des mangelnden 
Verkehrsaufkommens zur Nachtzeit abgeschaltet gewe-
sen. Ein als Sachverständiger gehörter Diplom-Ingenieur 
und ein als Zeuge vernommener Polizeibeamter hätten 
weiter bestätigt, dass Personenkraftwagen auch zu dieser 
Uhrzeit die als Rennstrecke genutzte Straße querten. 

 
10 Für den Beschwerdeführer habe es außerdem auf der 

Hand gelegen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ge-
wesen sei, ein Unfall werde für die Insassen des queren-
den Fahrzeugs tödlich enden. Es dränge sich förmlich auf, 
dass das Rasen mit hoher Geschwindigkeit über eine 
Kreuzung bei rotem Ampellicht bei einem frontalen An-
prall des Fahrzeugs auf die relativ ungeschützte Fahrer-
seite eines von rechts querenden Fahrzeugs zu tödlichen 
Folgen für dessen Insassen führen könne. Dagegen seien 
keine tatsachenfundierten Umstände ersichtlich, die da-
rauf schließen ließen, der Beschwerdeführer habe auf das 
Ausbleiben des von ihm als möglich erachteten tatbe-
standlichen Erfolgs ernsthaft vertraut. Die Gefährlichkeit 
der Tathandlung sei auch als Indiz für das Willenselement 
des bedingten Vorsatzes heranzuziehen. Weiter sei zu se-
hen, dass der Beschwerdeführer – wie von der vernomme-
nen Verkehrspsychologin nachvollziehbar dargelegt – sei-
nen Selbstwert über sein Kraftfahrzeug und seine Fahr-
weise definiere. Seine Ziele, durch den Gewinn des Ren-
nens zu beweisen, dass er der bessere Fahrer sei, und das 
von einem Sieg ausgehende Gefühl der Überlegenheit und 
der Selbstwertsteigerung zu verspüren, seien derart wir-
kungsmächtige Handlungsmotive gewesen, dass der Be-
schwerdeführer den aus seinem Handeln resultierenden 
und von ihm erkannten tödlichen Gefahren für das Leben 
anderer Verkehrsteilnehmer gleichgültig gegenüberge-
standen habe. 

 
11 Keine andere Beurteilung gebiete der Blick auf die mit der 

Kollision einhergehende Eigengefährdung des Beschwer-
deführers. Zwar könne bei riskanten Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr, die nicht von vornherein auf die Verlet-
zung einer Person oder die Verursachung eines Unfalls 
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angelegt seien, eine vom Täter erkannte Eigengefährdung 
dafür sprechen, dass er auf einen guten Ausgang vertraue. 
Allerdings seien die konkret vorgestellten Gefahren für 
seine eigene körperliche Integrität zu bedenken. Bei der 
vorgestellten Unfallkonstellation seien diese – wie ein als 
Sachverständiger vernommener Diplom-Ingenieur ausge-
führt habe – eher gering. Es liege auf der Hand, dass auch 
der Beschwerdeführer, obwohl er nicht über das Fachwis-
sen des vernommenen Sachverständigen verfüge, in der 
konkreten Situation unschwer erfasst habe, dass für ihn 
ein Risiko, bei einer derartigen Kollision zu Tode zu kom-
men, im Gegensatz zu dem die Insassen querender Perso-
nenkraftwagen betreffenden Risiko, praktisch nicht be-
standen habe, sondern dass er – auch im Hinblick auf sein 
mit Airbags ausgestattetes Fahrzeug und trotz des Um-
stands, dass er nicht angeschnallt gewesen sei – bei einer 
solchen Kollision eher leichtere Blessuren davontragen 
würde. 

 
12 Dass der Beschwerdeführer gegenüber den ihm unbe-

kannten Tatopfern nicht negativ eingestellt gewesen sei 
und dass er sich keinen Vorteil aus dem Tod der Unfall-
gegner habe erhoffen können, zeige nur, dass ihm die To-
desfolge gleichgültig oder sogar unwillkommen gewesen 
sei, ändere aber nichts an ihrer Billigung zum Erreichen 
des erstrebten Sieges beim Wettrennen. Ebenso spreche 
nicht gegen das Vorliegen des Willenselementes, dass der 
Beschwerdeführer – nach seinen Angaben gegenüber der 
Verkehrspsychologin – schon in der Vergangenheit zu 
schnell gefahren sei, rote Ampeln missachtet und an soge-
nannten Stechen teilgenommen habe, ohne dass andere 
Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen seien. Die 
hier zu beurteilende Tat sei mit vorherigen Situationen 
schon deshalb nicht vergleichbar, weil der Beschwerde-
führer am Tattag bis zu 100 km/h schneller gefahren sei 
als bei früheren Wettfahrten. Soweit im Gespräch mit der 
Verkehrspsychologin die Neigung des Beschwerdefüh-
rers zur Selbstüberschätzung in Bezug auf das eigene fah-
rerische Können zu Tage getreten sei, folge daraus kein 
ernsthaftes Vertrauen auf das Ausbleiben eines für andere 
tödlichen Unfalls. Sein Glaube daran, über überlegene 
Fahrfertigkeiten zu verfügen und nachts kilometerweit vo-
rausblicken zu können, erscheine auch deshalb, weil der 
Beschwerdeführer im Jahr 2010 bei einem von ihm ver-
schuldeten Unfall einen Totalschaden an seinem damali-
gen Fahrzeug verursacht habe, nur als der Ausdruck einer 
narzisstischen Selbstüberöhungs- und Externalisierungs-
tendenz. Bei dieser Tendenz handele es sich – nach den 
überzeugenden Ausführungen eines psychiatrischen 
Sachverständigen – nicht um eine psychische Störung gra-
vierenden Ausmaßes. Sie rechtfertigte es mithin nicht, ei-
nen Ausschluss des Tötungsvorsatzes darauf zu stützen. 

 
13 c) Das Schwurgericht wertete den festgestellten Sachver-

halt als Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverlet-
zung und mit vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung 
und verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es bejahte 
die Mordmerkmale der Heimtücke, der Tötung mit  
gemeingefährlichen Mitteln und der Tötung aus niedrigen 
Beweggründen. 

 
14 3. a) Die gegen dieses Urteil gerichtete Revision stützte 

der Beschwerdeführer auf die allgemeine Sachrüge. Er 
machte im Wesentlichen geltend, die Urteilsgründe ent-
hielten keine rechtsfehlerfreie, lückenlose und wider-
spruchsfreie Feststellung des Tötungsvorsatzes. Die Mo-
tivation des Beschwerdeführers, das begonnene Rennen 
unbedingt zu gewinnen, zur Bejahung des Tatvorsatzes 
heranziehen, überzeuge schon denklogisch nicht. Der 
Wille, das Rennen zu gewinnen, setze voraus, kollisions-
frei zu fahren. Ein Unfall schließe dieses Handlungsziel 
aus und könne deshalb nicht zum Zweck des Rennge-
winns einkalkulierend hingenommen werden. Außerdem 
unterscheide das Schwurgericht nicht zwischen Gefähr-
dungs- und Verletzungsvorsatz, was dem Verschleifungs-
verbot widerspreche. 

 
15 b) Der Generalbundesanwalt beim BGH beantragte mit 

Zuschrift vom 23. September 2019 die Verwerfung der 
Revision durch Beschluss nach § 349 Abs. 2 StPO. Die 
Überprüfung des Urteils auf die Sachrüge hin lasse keine 
Rechtsfehler erkennen. Den im Urteil getroffenen Fest-
stellungen liege eine rechtsfehlerfreie Beweiswürdigung 
zugrunde. Insbesondere die Beweiswürdigung des LG 
zum Tötungsvorsatz halte sachlich-rechtlicher Überprü-
fung stand. 

 
16 4. Mit angegriffenem Urteil vom 18. Juni 2020 änderte der 

BGH den Schuldspruch dahin ab, dass der Beschwerde-
führer wegen Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Ge-
fährdung des Straßenverkehrs und mit fahrlässiger Kör-
perverletzung schuldig ist und verwarf die Revision im 
Übrigen (BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 
2020 – 4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 ff.). 

 
17 a) Der 4. Strafsenat betonte, gegen die Beweiswürdigung 

des LG zur Frage einer bedingt vorsätzlichen Tötung sei 
revisionsrechtlich nichts zu erinnern (vgl. BGH, Urteil des 
4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 4 StR 482/19 -, BGHSt 
65, 42 [50 f. Rn. 24]), denn das Gericht habe die maßgeb-
lichen vorsatzrelevanten objektiven Tatumstände gesamt-
würdigend betrachtet und sich mit den im konkreten Fall 
wesentlichen vorsatzkritischen Umständen hinreichend 
auseinandergesetzt (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats 
vom 18. Juni 2020 - 4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 [51 
Rn. 25]). 

 
18 aa) Rechtsfehlerfrei habe das Schwurgericht das Wis-

senselement des bedingten Vorsatzes bejaht (vgl. BGH, 
Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 4 StR 
482/19, BGHSt 65, 42 [51 Rn. 26 ff.]). Die Annahme, der 
Beschwerdeführer habe nach dem Durchfahren der Kurve 
das für ihn unkalkulierbare Risiko eines für die Unfallgeg-
ner tödlichen Unfalls erkannt, habe die Kammer tragfähig 
auf Äußerungen des Beschwerdeführers gegenüber einer 
Verkehrspsychologin und die von ihm wahrgenommene 
Verkehrssituation gestützt. Nicht zu beanstanden sei, dass 
es das LG nicht als bedeutsam erachtet habe, dass der Be-
schwerdeführer seine fahrerischen Fähigkeiten über-
schätze, denn angesichts der fehlenden Sicht in die zu que-
rende Straße sei für eine diesbezügliche Fehleinschätzung 
ohnehin kein Raum gewesen. 
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19 bb) Ebenfalls nicht zu beanstanden sei die Beweiswürdi-
gung hinsichtlich des Willenselements des Vorsatzes. So-
weit das Landgericht aus der außergewöhnlichen Gefähr-
lichkeit des Fahrverhaltens geschlossen habe, dass der Be-
schwerdeführer einen Unfall mit tödlichem Ausgang für 
die Insassen querender Fahrzeuge billigend in Kauf ge-
nommen habe, habe es sich ausreichend mit den maßgeb-
lichen vorsatzkritischen Gesichtspunkten auseinanderge-
setzt (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 
2020 – 4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [52 Rn. 30]). 

 
20 Insbesondere habe es die durch den Unfall drohende Ge-

fahr für dessen eigene körperliche Integrität zutreffend als 
wesentlichen vorsatzkritischen Umstand in seine Betrach-
tung einbezogen (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 
18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [53 ff. 
Rn. 31 ff.]). Tragfähig sei das LG jedoch davon ausgegan-
gen, dass der ortskundige, mit maximaler Beschleunigung 
fahrende Beschwerdeführer, der das Haltesignal der Am-
pel, den auch zur Nachtzeit noch herrschenden Verkehr 
und die fehlende Einsehbarkeit in die Unfallkreuzung 
wahrgenommen habe, erkannt habe, dass es sich bei dem 
eingetretenen ungebremsten Frontalaufprall auf ein von 
rechts querendes Fahrzeug um ein mögliches – wenn nicht 
sogar naheliegendes – Unfallszenario gehandelt habe. 
Rechtsfehlerfrei habe das LG weiter seine Annahme be-
gründet, dass der Beschwerdeführer bei diesem von ihm 
als möglich erachteten Unfallszenario die Gefahr für seine 
eigene körperliche Integrität als gering eingeschätzt habe.  
Das gelte auch, obwohl der Beschwerdeführer nicht über 
das technische Wissen des von der Schwurkammer zur Ei-
gengefahr gehörten Sachverständigen verfüge. Dass das 
Landgericht davon ausgegangen sei, der Beschwerdefüh-
rer habe sich in seinem mit moderner Sicherheitstechnik 
ausgestatteten Fahrzeug sehr sicher gefühlt und deshalb 
die Gefahr für seine eigene körperliche Integrität trotz 
Nichtanlegens eines Sicherheitsgurts als gering einge-
schätzt, sei revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 
21 Das Schwurgericht habe sich überdies hinreichend mit der 

Motivlage des Beschwerdeführers auseinandergesetzt 
(vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 
4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [55 f. Rn. 41 ff.]). Nachvoll-
ziehbar sei es, das Ziel des Beschwerdeführers, das von 
einem Sieg ausgehende Gefühl der Überlegenheit und der 
Selbstwertsteigerung zu verspüren, als vorsatzbestätigend 
zu bewerten. Nicht zu beanstanden sei dabei, dass das Tat-
gericht nicht erörtert habe, dass die Verwirklichung des 
erkannten Risikos auch zu einem Unterliegen im Rennen 
und damit zum Verfehlen des Handlungsziels führen 
würde. Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer das 
Risiko maximal gesteigert habe, um das Rennen zu ge-
winnen, sei die Wertung des LG nicht zu beanstanden, der 
unbedingte Wille zum Sieg sei als Handlungsmotiv derart 
wirkungsmächtig gewesen, dass ihm die weiteren als 
möglich erkannten, wenn auch unerwünschten Folgen 
letztlich gleichgültig gewesen seien. 
 

22 Es sei letztlich nicht durchgreifend rechtsfehlerhaft, dass 
das LG der Selbstüberschätzung des Beschwerdeführers 
bei der Prüfung des Willenselements keine vorsatzaus-
schließende Wirkung beigemessen habe (vgl. BGH, Urteil 

des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, 
BGHSt 65, 42 [57 f. Rn. 44 ff.]). Die Auffassung, die ir-
rationale Selbstüberschätzung des Beschwerdeführers sei 
bedeutungslos, weil es sich dabei nicht um eine psychi-
sche Störung gravierenden Ausmaßes handele, sei zwar 
rechtlich bedenklich, denn auch psychische Beeinträchti-
gungen unterhalb der Schwelle der §§ 20, 21 StGB seien 
bei der Abgrenzung des bedingten Vorsatzes zur bewuss-
ten Fahrlässigkeit zu berücksichtigen. Die verkürzten Er-
wägungen des LG wirkten sich aber nicht aus, da es fest-
gestellt habe, dem Beschwerdeführer sei es bewusst ge-
wesen, dass er in der konkreten Fahrsituation bei unge-
bremster Fortsetzung der Rennfahrt auf querenden Ver-
kehr nicht mehr kollisionsvermeidend habe reagieren kön-
nen. Damit habe jede Grundlage für ein Vertrauen darauf 
gefehlt, er könne einen Unfall durch besondere Fahrma-
növer vermeiden. 

 
23 b) Der BGH beanstandete ebenfalls nicht die Einordnung 

der Tat als Mord (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 
18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [58 ff. 
Rn. 47 ff.]). Rechtsfehlerfrei habe das Gericht die Mord-
merkmale der Heimtücke und der Tötung aus niedrigen 
Beweggründen bejaht. Dass die Würdigung, der Be-
schwerdeführer habe mit gemeingefährlichen Mitteln ge-
tötet, durchgreifende Rechtsfehler aufweise, sei daher un-
erheblich (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. 
Juni 2020 – 4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 [58 f. 
Rn. 48 f.]). 
 

24 5. a) Der Beschwerdeführer legte gegen das Urteil Anhö-
rungsrüge ein. Er machte geltend, der BGH habe sein Re-
visionsvorbringen nicht vollständig berücksichtigt. Die 
Revisionsentscheidung habe insbesondere nicht Stellung 
genommen zu den Ausführungen in der Revisionsbegrün-
dung, die Vorsatzbestimmung durch das LG laufe auf eine 
normative Zuschreibung hinaus, die sich von den subjek-
tiven Besonderheiten des Einzelfalls löse. 

 
25 b) Der BGH wies die Anhörungsrüge mit Beschluss vom 

13. August 2020 zurück. Bei der Revisionsentscheidung 
habe der Strafsenat weder Verfahrensstoff verwertet, zu 
dem der Beschwerdeführer nicht gehört worden sei, noch 
habe er zu berücksichtigendes Vorbringen des Beschwer-
deführers übergangen oder in sonstiger Weise dessen 
rechtliches Gehör verletzt. 
 
II. 

 
26 Der Beschwerdeführer hat Verfassungsbeschwerde gegen 

das Urteil des LG vom 26. März 2019 und das Urteil des 
BGH vom 18. Juni 2020 erhoben. Er macht eine Verlet-
zung des Bestimmtheitsgebots und des Schuldgrundsatzes 
durch die Auslegung des Vorsatzbegriffs und die Beweis-
würdigung zum Tatvorsatz geltend. 

 
27 1. Art. 103 Abs. 2 GG sei verletzt, weil die Auslegung des 

Vorsatzbegriffes, wie sie Schwurgericht und BGH vorge-
nommen hätten, dazu führe, dass für den Handelnden im 
Voraus nicht erkennbar sei, welcher Tatbestand erfüllt 
und welcher Strafrahmen anwendbar sei. Im Ergebnis hät-
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ten die Gerichte den Vorsatz aus der objektiven Gefähr-
lichkeit abgeleitet und mit dem Kriterium der Evidenz zu 
rechtfertigen gesucht. Evidenz sei aber immer das Ergeb-
nis einer im Nachhinein vorgenommenen Wertung eines 
späteren Beurteilers und gerade nicht des Handelnden. 
Was dem im Nachhinein Wertenden als evident erscheine, 
könne der Handelnde zum Zeitpunkt seines Tuns nicht 
wissen. Daher sei eine derartige Vorsatzbestimmung mit 
dem Bestimmtheitsgebot nicht vereinbar. 

 
28 Durch die Ausrichtung des Vorsatzes an der objektiven 

Gefährlichkeit einer Handlung werde zudem eine klare 
Trennung zwischen Gefährdungs- und Verletzungsvor-
satz unmöglich gemacht, was zum Verschleifen dieser 
beiden seit Dekaden bestehenden Vorsatzkategorien 
führe. Gerade die Abgrenzung zwischen den Gefähr-
dungsdelikten der §§ 315c, 315d StGB und den Verlet-
zungsdelikten der §§ 211, 212 StGB sei nicht mehr vor-
hersehbar. Folgte man der Ansicht, wonach sich der Ver-
letzungsvorsatz maßgeblich aus der objektiv hohen Ge-
fährlichkeit der Tathandlung ableiten lasse, sei in Zukunft 
kaum noch eine Situation vorstellbar, in der die vorsätzli-
che Schaffung einer konkreten Lebensgefahr im Rahmen 
des § 315c StGB nicht zugleich auch den Vorsatz hin-
sichtlich eines Verletzungs- oder Tötungsdelikts be-
gründe. 

 
29 Die von den Gerichten vorgenommene normative Vor-

satzbestimmung führe weiter dazu, dass derjenige, der 
vorsätzlich nur eine abstrakte Gefahr heraufbeschwöre, 
zwar sicher nach §§ 211, 212 StGB, unter Umständen aber 
nicht nach § 315c StGB verurteilt werden könne. Das be-
legten insbesondere die angegriffenen Entscheidungen, 
denn LG und BGH hätten hier den Vorsatz auf eine Zeit 
vorverlagert, zu der ein potentieller Unfallgegner noch 
nicht sinnlich wahrnehmbar gewesen sei. Damit seien sie 
von einer abstrakten Gefahr direkt zum Gefahrenerfolg 
übergangen, ohne dass es zuvor eine konkrete Gefahr ge-
geben hätte, während deren Eintritts der Fahrer noch 
handlungsfähig gewesen wäre. Diese Rechtsprechung 
missachte das aus Art. 103 Abs. 2 GG abgeleitete Gebot, 
verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich 
einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im 
Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen. 

 
30 2. Die rein normative Bestimmung des Tötungsvorsatzes 

durch Landgericht und BGH verkenne überdies offen-
sichtlich Inhalt und Tragweite des im Verfassungsrang 
stehenden Schuldgrundsatzes. Die Gerichte hätten sich er-
kennbar der Lehre von der Vorsatzgefahr angeschlossen, 
wonach Verletzungsvorsatz vorliege, wenn ein Täter Ge-
fahren eingehe, die ein rational Handelnder nur eingehe, 
wenn er deren Verwirklichung wolle. Schreibe man einem 
Beschuldigten aber in einer Rückschau anhand der objek-
tiven Gefährlichkeit einer Tathandlung Vorsatz zu, anstatt 
den Vorsatz individuell festzustellen und die Besonder-
heiten des jeweilig Handelnden zu erkennen, verliere man 
systematisch den individuell Handelnden aus dem Blick. 
Damit werde nicht mehr Wissen und Wollen eines be-
stimmten Täters, sondern eines „rational Handelnden“ be-
wertet und das verfassungsrechtliche Gebot, den Einzel-
nen nur nach seiner individuellen Schuld zu bestrafen, in 

systematischer Weise infrage gestellt. 
 
31 3. Letztlich hätten die Gerichte durch die Ausweitung des 

Tötungsvorsatzes das Gebot schuldangemessenen Stra-
fens missachtet. Die normative Bestimmung des Tötungs-
vorsatzes führe dazu, dass eine Vielzahl von Fällen ext-
rem gefährlichen Fehlverhaltens im Straßenverkehr von 
der absoluten Strafdrohung des § 211 StGB erfasst wür-
den. Ohnehin entspringe die von den Gerichten vorge-
nommene Vorsatzauslegung dem Drang, einem Bestra-
fungswillen der Bevölkerung nachzukommen, die die 
Strafrahmenobergrenze für die fahrlässige Tötung für zu 
niedrig halte. Unabhängig davon, dass das kein tragfähi-
ger Grund sei, im Fall des Beschwerdeführers die lebens-
lange Freiheitsstrafe als schuldangemessene Strafe anzu-
sehen, sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, zu entschei-
den, ob er Strafbarkeitslücken schließe oder bestehen 
lasse, und nicht die Aufgabe der Strafgerichte. 

 
III. 
 

32 Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung 
angenommen, weil die Annahmevoraussetzungen des  
§ 93a Abs. 2 BVerfGG nicht erfüllt sind. Grundsätzliche 
Bedeutung kommt der Verfassungsbeschwerde nicht zu  
(§ 93a Abs. 2 lit. a BVerfGG). Ihre Annahme ist auch 
nicht im Sinne des § 93a Abs. 2 lit. b BVerfGG zur Durch-
setzung der Rechte des Beschwerdeführers angezeigt. Die 
angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwer-
deführer weder in Art. 103 Abs. 2 GG (1.) noch in dem 
mit Verfassungsrang ausgestatteten Schuldgrundsatz (2.). 

 
33 1. Der Beschwerdeführer zeigt keinen Verstoß gegen  

Art. 103 Abs. 2 GG auf. 
 
34 a) aa) Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur 

bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich be-
stimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Die Bedeu-
tung dieser Verfassungsnorm erschöpft sich nicht im Ver-
bot der gewohnheitsrechtlichen oder rückwirkenden 
Strafbegründung. Art. 103 Abs. 2 GG enthält für die Ge-
setzgebung ein striktes Bestimmtheitsgebot sowie ein da-
mit korrespondierendes, an die Rechtsprechung gerichte-
tes Verbot strafbegründender Analogie (vgl. BVerfGE 75, 
329 [340]; 126, 170 [194]; 130, 1 [43]; BVerfG, Beschluss 
des Zweiten Senats vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, 
Rn. 88). Dabei ist „Analogie“ nicht im engeren techni-
schen Sinn zu verstehen; ausgeschlossen ist vielmehr jede 
Rechtsanwendung, die – tatbestandsausweitend – über 
den Inhalt einer gesetzlichen Sanktionsnorm hinausgeht 
(vgl. BVerfGE 92, 1 [12]; 126, 170 [197]; 130, 1 [43]; 
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 9. Februar 
2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 97). 

 
35 Gegenstand der Auslegung strafgesetzlicher Bestimmun-

gen kann damit immer nur der Gesetzestext sein (vgl. 
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats 
vom 16. August 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 13). Der mög-
liche Wortsinn des Gesetzes markiert die äußerste Grenze 
zulässiger richterlicher Interpretation. Da Art. 103 Abs. 2 
GG die Vorhersehbarkeit der Strafandrohung für den Nor-
madressaten garantieren will, ist die Wortlautgrenze aus 
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dessen Sicht zu bestimmen (vgl. BVerfGE 92, 1 [12]; 126, 
170 [197]; 130, 1 [43]). Der Gesetzgeber hat zu entschei-
den, ob und in welchem Umfang er ein bestimmtes 
Rechtsgut, dessen Schutz ihm wesentlich und notwendig 
erscheint, gerade mit den Mitteln des Strafrechts verteidi-
gen will (vgl. BVerfGE 130, 1 [43]; 153, 310 [339 f. 
Rn. 72]; BVerfGK 10, 442 [445]; 14, 177 [182]). Den Ge-
richten ist es verwehrt, seine Entscheidung zu korrigieren 
(vgl. BVerfGE 126, 170 [197]; 130, 1 [43]). Würde erst 
eine über den erkennbaren Wortsinn der Vorschrift hin-
ausgehende Deutung zur Strafbarkeit eines Verhaltens 
führen, so müssen sie zum Freispruch gelangen und dür-
fen nicht korrigierend eingreifen (vgl. BVerfGE 64, 383 
[393]; 126, 170 [197]; 130, 1 [43]). Dies gilt auch dann, 
wenn infolge des Bestimmtheitsgebots besonders gela-
gerte Einzelfälle aus dem Anwendungsbereich eines 
Strafgesetzes herausfallen, obwohl sie ähnlich strafwürdig 
erscheinen mögen wie das pönalisierte Verhalten. Es ist 
dann Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, ob er die 
Strafbarkeitslücke bestehen lassen oder durch eine neue 
Regelung schließen will (vgl. BVerfGE 92, 1 [13]; 126, 
170 [197]; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 
9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 97). 

 
36 Aus der Zielsetzung des Art. 103 Abs. 2 GG sind für die 

Gerichte Vorgaben für die Handhabung weit gefasster 
Tatbestände und Tatbestandselemente zu entnehmen. Sie 
dürfen nicht durch eine fernliegende Interpretation oder 
ein Normverständnis, das keine klaren Konturen mehr er-
kennen lässt, dazu beitragen, bestehende Unsicherheiten 
über den Anwendungsbereich einer Norm zu erhöhen 
(vgl. BVerfGE 92, 1 [19]; 126, 170 [198]). Andererseits 
ist die Rechtsprechung gehalten, verbleibende Unklarhei-
ten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Prä-
zisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung 
nach Möglichkeit auszuräumen (Präzisierungsgebot; vgl. 
BVerfGE 126, 170 [198]; BVerfG, Beschluss des Zweiten 
Senats vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 98). Be-
sondere Bedeutung hat diese Pflicht bei solchen Tatbe-
ständen, die der Gesetzgeber im Rahmen des Zulässigen 
durch Verwendung von Generalklauseln verhältnismäßig 
weit und unscharf gefasst hat. Gerade in Fallkonstellatio-
nen, in denen der Normadressat nach dem gesetzlichen 
Tatbestand nur die bloße Möglichkeit einer Bestrafung er-
kennen kann und in denen sich erst aufgrund einer gefes-
tigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für 
die Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt  
(vgl. BVerfGE 45, 363 [371 f.]; 126, 170 [199]), trifft die 
Rechtsprechung eine besondere Verpflichtung, an der Er-
kennbarkeit der Voraussetzungen der Strafbarkeit mitzu-
wirken (vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 
9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 98). 

 
37 Den Strafgerichten ist es dabei nicht verwehrt, den Wort-

laut einer Strafbestimmung weit auszulegen (vgl. BVerfG, 
Beschluss des Zweiten Senats vom 9. Februar 2022 – 
2 BvL 1/20, Rn. 99). Gerade wenn der Normzweck ein-
deutig und offensichtlich ist, kann eine daran orientierte 
weite Auslegung des Wortsinns geboten sein, denn unter 
dieser Voraussetzung kann der Normadressat das straf-
rechtlich Verbotene seines Handelns vorhersehen (vgl. 
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats 

vom 4. Dezember 2003 – 2 BvR 1107/03, Rn. 3; Be-
schluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 16. Au-
gust 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 14). Dies zu gewährleisten, 
ist Sinn des Art. 103 Abs. 2 GG (vgl. BVerfGE 57, 250 
[262]; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom  
9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 99). Allerdings sind die 
Strafgerichte verpflichtet, die einzelnen Tatbestandsmerk-
male, mit denen der Gesetzgeber das unter Strafe gestellte 
Verhalten bezeichnet hat, nicht so zu definieren, dass die 
vom Gesetzgeber dadurch bewirkte Eingrenzung der 
Strafbarkeit im Ergebnis wieder aufgehoben wird. Ein-
zelne Tatbestandsmerkmale dürfen – auch zum Schutz des 
Normadressaten – innerhalb ihres möglichen Wortsinns 
nicht so weit ausgelegt werden, dass sie vollständig in an-
deren Tatbestandsmerkmalen aufgehen, also zwangsläu-
fig mit diesen mitverwirklicht werden (Verbot der Ver-
schleifung von Tatbestandsmerkmalen; vgl. BVerfGE 87, 
209 [229]; 92, 1 [16 f.]; 126, 170 [198]; 130, 1 [43 f.]; 
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 9. Februar 
2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 99). 

 
38 bb) Bei der verfassungsgerichtlichen Überprüfung, ob die 

Strafgerichte diesen aus Art. 103 Abs. 2 GG folgenden 
Vorgaben gerecht geworden sind, ist wegen des strengen 
Gesetzesvorbehalts auch eine strenge inhaltliche Kon-
trolle gefordert (vgl. BVerfGE 126, 170 [199]; 130, 1 
[44]; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 28. Juli 2015 – 2 BvR 2558/14 u.a., Rn. 65). Die 
Klärung der insoweit aufgeworfenen Fragen ist Sache des 
BVerfG (vgl. BVerfGE 126, 170 [199]; 130, 1 [44]; 
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats 
vom 16. August 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 15). 

 
39 Allerdings ist es auch bei der Rüge des Art. 103 Abs. 2 

GG nicht Aufgabe des BVerfG, seine Auffassung von der 
zutreffenden oder überzeugenden Auslegung des einfa-
chen Rechts an die Stelle derjenigen der Strafgerichte zu 
setzen (vgl. BVerfG, Beschluss der  
4. Kammer des Zweiten Senats vom 12. Dezember 2000 – 
2 BvR 1290/99, Rn. 19; Beschluss der 3. Kammer des 
Zweiten Senats vom 4. Dezember 2003 – 2 BvR 1107/03, 
Rn. 3; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 
16. August 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 16). Es unterzieht 
ein – gegebenenfalls in höchstrichterlichen Obersätzen – 
gefestigtes Normverständnis einer Strafnorm einer  
inhaltlichen Kontrolle nur in dem Sinn, ob es zur Kontu-
rierung der Norm nicht evident ungeeignet ist (vgl.     
BVerfGE 26, 41 [43]; 126, 170 [200]). 

 
40 b) Gemessen an diesen Maßstäben haben die Fachgerichte 

mit der Annahme, der Beschwerdeführer habe mit Tö-
tungsvorsatz gehandelt, die Vorgaben des Art. 103 Abs. 2 
GG nicht missachtet. 

 
41 aa) Die Rüge, die Fachgerichte hätten eine dem Be-

stimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG widerspre-
chende Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit 
vorgenommen, dringt nicht durch. Unschädlich ist, dass 
das Strafgesetzbuch die Begriffe des Vorsatzes und der 
Fahrlässigkeit zwar verwendet, aber keine die Rechtsan-
wendung anleitenden Definitionen für diese beiden Be-



BVerfG – Beschl. v. 7.12.2022 – 2 BvR 1404/20  KriPoZ 1 | 2023 
 
 
 

 

  
 

53 

griffe enthält. Auch vor dem Hintergrund des Be-
stimmtheitsgrundsatzes aus Art. 103 Abs. 2 GG ist es ver-
fassungsrechtlich nicht geboten, im Gesetz Definitionen 
für diese beiden Begriffe, insbesondere für die Rechtsfi-
guren des bedingten Vorsatzes und der bewussten Fahr-
lässigkeit, vorzusehen (vgl. zur rechtswissenschaftlichen 
Diskussion dazu Vogel/Bülte, in: LK-StGB 13. Aufl. 
[2020], vor § 15 Rn. 39 ff.). Art. 103 Abs. 2 GG schließt 
die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe bis 
hin zu Generalklauseln im Strafrecht nicht von vornherein 
aus (vgl. BVerfGE 92, 1 [12]; 126, 170 [196]; 143, 38 [55 
Rn. 41]; 153, 310 [341 Rn. 77]; BVerfG, Beschluss des 
Zweiten Senats vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, 
Rn. 93). Gegen ihre Verwendung bestehen jedenfalls 
dann keine Bedenken, wenn sich mit Hilfe der üblichen 
Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung 
anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berück-
sichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer 
gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung eine zu-
verlässige Grundlage für eine Auslegung und Anwendung 
der Norm gewinnen lässt (vgl. BVerfGE 126, 170 [196 f.]; 
143, 38 [55 Rn. 41]; 153, 310 [341 Rn. 77]; BVerfG, Be-
schluss des Zweiten Senats vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 
1/20, Rn. 95). 

 
42 Jedenfalls bei Tötungsdelikten besteht für die Abgrenzung 

zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässig-
keit eine solche gefestigte höchstrichterliche Rechtspre-
chung. Bedingter Tötungsvorsatz ist danach gegeben, 
wenn der Täter den Tod als mögliche, nicht ganz fernlie-
gende Folge seines Handelns erkennt (Wissenselement) 
und dies billigt oder sich um des erstrebten Zieles willen 
zumindest mit dem Eintritt des Todes abfindet, mag ihm 
der Erfolgseintritt auch gleichgültig oder an sich uner-
wünscht sein (Willenselement) (stRspr; vgl. BGH, Urteil 
des 5. Strafsenats vom 22. April 1955 – 5 StR 35/55, 
BGHSt 7, 363 [368 f.]; Urteil des 1. Strafsenats vom  
4. November 1988 – 1 StR 262/88, BGHSt 36, 1 [9]; Ur-
teil des 4. Strafsenats vom 22. März 2012 – 4 StR 558/11, 
BGHSt 57, 183 [186 Rn. 26]; Urteil des 4. Strafsenats 
vom 1. März 2018 – 4 StR 399/17, BGHSt 63, 88 [93  
Rn. 17]). Bewusste Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, wenn 
der Täter mit der als möglich erkannten Tatbestandsver-
wirklichung nicht einverstanden ist und ernsthaft und 
nicht nur vage darauf vertraut, der tatbestandliche Erfolg 
werde nicht eintreten (stRspr; vgl. BGH, Urteil des  
1. Strafsenats vom 4. November 1988 – 1 StR 262/88, 
BGHSt 36, 1 [10]; Urteil des 4. Strafsenats vom 22. März 
2012 – 4 StR 558/11, BGHSt 57, 183 [186 Rn. 26]; Urteil 
des 4. Strafsenats vom 1. März 2018 – 4 StR 399/17, 
BGHSt 63, 88 [93 Rn. 17]). 

 
43 Bei der Annahme bedingten Vorsatzes müssen beide Ele-

mente der inneren Tatseite, also sowohl das Wissensele-
ment als auch das Willenselement, in jedem Einzelfall an-
hand einer Gesamtschau aller objektiven und subjektiven 
Tatumstände geprüft und durch tatsächliche Feststellun-
gen belegt werden (stRspr; vgl. BGH, Urteil des 1. Straf-
senats vom 4. November 1988 – 1 StR 262/88, BGHSt 36, 
1 [10]; Urteil des 4. Strafsenats vom 22. März 2012 – 
4 StR 558/11, BGHSt 57, 183 [186 f. Rn. 26]; Urteil des 
4. Strafsenats vom 1. März 2018 – 4 StR 399/17 -, BGHSt 

63, 88 [93 Rn. 18 f.]). Die objektive Gefährlichkeit einer 
Handlung ist dabei wesentlicher Indikator sowohl für das 
Wissens- als auch das Willenselement des bedingten Vor-
satzes (vgl. BGH; Urteil des 4. Strafsenats vom 22. März 
2012 – 4 StR 558/11, BGHSt 57, 183 [188 Rn. 29]; Urteil 
des 3. Strafsenats vom 16. Mai 2013 – 3 StR 45/13, juris 
Rn. 8; Urteil des 4. Strafsenats vom 1. März 2018 – 4 StR 
399/17, BGHSt 63, 88 [93 f. Rn. 19]; Urteil des 2. Straf-
senats vom 12. August 2020 – 2 StR 574/19, juris Rn. 17). 
Sie und der Grad der Wahrscheinlichkeit eines Erfolgsein-
tritts sind nach ständiger Rechtsprechung jedoch keine al-
lein maßgeblichen Kriterien für die Entscheidung, ob ein 
Angeklagter mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat; auch 
bei in hohem Maße gefährlichen Handlungen sind alle 
Umstände des Einzelfalls zu bedenken (vgl. BGH,  
Urteil des 3. Strafsenats vom 16. Mai 2013 – 3 StR 45/13, 
juris Rn. 8; Urteil des 4. Strafsenats vom 1. März 2018 – 
4 StR 399/17, BGHSt 63, 88 [93 f. Rn. 19]; Urteil des 
2. Strafsenats vom 12. August 2020 – 2 StR 574/19, juris 
Rn. 17). 

 
44 Es ist weder dargetan noch aus sich heraus ersichtlich, 

dass diese den Vorsatzbegriff konkretisierende Rechtspre-
chung des BGH mit Art. 103 Abs. 2 GG unvereinbar ist. 
Zwar ist diese gefestigte höchstrichterliche Rechtspre-
chung Kritik unterworfen, was sich darin zeigt, dass die 
Strafrechtswissenschaft vieldiskutierte Theorien zur Ab-
grenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahr-
lässigkeit bildet (vgl. etwa den Überblick bei Kindhäu-
ser/Hilgendorf, StGB, 9. Aufl. [2022], § 15 Rn. 102 ff.; 
siehe auch Vogel/Bülte, in: LK-StGB, 13. Aufl. [2020], 
§ 15 Rn. 96 ff.; Fischer, StGB, 69. Aufl. [2022], § 15 
Rn. 11 ff.; speziell zum Tötungsvorsatz vgl. Schneider, in: 
MüKo-StGB, 4. Aufl. [2021], § 212 Rn. 74 ff.; zum Um-
gang mit sogenannten Raser-Fällen vgl. auch Kubi-
ciel/Hoven, NStZ 2017, 439 ff.; Walter, NJW 2017, 
1350 ff.; Puppe, JR 2018, 323 ff.; Schneider, NStZ 2018, 
528 ff.; Schladitz, ZStW 2022, 97 ff.). Im Ergebnis zeigt 
die Diskussion jedoch nur auf, dass – auch vor dem Hin-
tergrund des Bestimmtheitsgebots zulässige – Randun-
schärfen bei der Abgrenzung bestehen (vgl. BVerfGE 
126, 170 [196]; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats 
vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 95; vgl. auch Vo-
gel/Bülte, in: LK-StGB, 13. Aufl. [2020], vor § 15 Rn. 41).  
Damit umzugehen, obliegt der fachgerichtlichen Recht-
sprechung und der Strafrechtswissenschaft und berührt 
die Gewährleistungen des Bestimmtheitsgebots nicht. Es 
ist auch mit Blick auf Art. 103 Abs. 2 GG nicht Aufgabe 
des BVerfG, seine Auffassung von der zutreffenden oder 
überzeugenderen Auslegung des einfachen Rechts an die 
Stelle derjenigen der Fachgerichte zu setzen (vgl. BVerfG, 
Beschluss der 4. Kammer des Zweiten Senats vom 12. De-
zember 2000 – 2 BvR 1290/99, Rn. 19; Beschluss der 
3. Kammer des Zweiten Senats vom 4. Dezember 2003 – 
2 BvR 1107/03, Rn. 3; Beschluss der 2. Kammer des Zwei-
ten Senats vom 16. August 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 16). 

 
45 bb) Die angegriffenen Entscheidungen des LG und insbe-

sondere des BGH fügen sich in diese – dem aus Art. 103 
Abs. 2 GG abgeleiteten Präzisierungsgebot entsprechende 
– ständige Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen be-
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dingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit ein und las-
sen damit den behaupteten Verstoß gegen das Be-
stimmtheitsgebot nicht erkennen. Ausdrücklich nehmen 
beide Entscheidungen diese ständige Rechtsprechung 
zum Ausgangspunkt ihrer weiteren Prüfung (vgl. etwa 
BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 4 StR 
482/19, BGHSt 65, 42 [59 f. Rn. 22 f.]). Dementsprechend 
haben sowohl LG als auch BGH – anders als der Be-
schwerdeführer meint – nicht nur auf die objektive Ge-
fährlichkeit der Handlung abgestellt, sondern auf die we-
sentlichen in der Beweisaufnahme – nach Auffassung des 
BGH revisionsrechtlich rechtsfehlerfrei (vgl. BGH, Urteil 
des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, 
BGHSt 65, 42 [50 f. Rn. 24]) – festgestellten Umstände 
des Einzelfalls, die Rückschlüsse auf das Wissens- und 
das Willenselement der inneren Tatseite zulassen. 

 
46 (1) Die Einschätzung des BGH, das LG habe das Wis-

senselement revisionsrechtlich rechtsfehlerfrei bejaht 
(vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 18. Juni 2020 – 
4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 [51 f. Rn. 26 ff.]), ist ihrer-
seits nachvollziehbar und frei von verfassungsrechtlichen 
Bedenken. Plausibel stellt der Strafsenat darauf ab, das 
LG habe die objektive Gefährlichkeit der Wettfahrt als 
ersten Anhaltspunkt genommen, um sodann zusätzlich die 
Wahrnehmungen des Beschwerdeführers zur konkreten 
Verkehrssituation zu würdigen und die Äußerungen des 
Beschwerdeführers gegenüber einer Verkehrspsychologin 
in die Überlegungen miteinzubeziehen. Das gilt auch für 
den Hinweis darauf, dass es nicht zu beanstanden sei, dass 
das LG auf der Ebene des Wissenselements der Selbst-
überschätzung des Beschwerdeführers keine Bedeutung 
beigemessen habe. Nach dessen Feststellungen hat sich 
der Beschwerdeführer ein Unfallgeschehen vorgestellt, 
für das er nach dem Entschluss zum Weiterhandeln keine 
Abwendungsmöglichkeit mehr gesehen habe. 

 
47 (2) Dass der BGH auch die Beweiswürdigung des LG zum 

voluntativen Vorsatzelement im Ergebnis nicht bean-
standet hat (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 
18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [52 ff. 
Rn. 30 ff.]), begegnet vor dem Hintergrund des Be-
stimmtheitsgebots ebenfalls keinen verfassungsrechtli-
chen Bedenken. Insbesondere in diesem Zusammenhang 
trifft der Beschwerdevortrag nicht zu, das Gericht habe 
nur auf die objektive Gefährlichkeit der Tathandlung ab-
gestellt und letztlich vom Taterfolg auf den Tatvorsatz ge-
schlossen. Die Auffassung des BGH, das LG habe die Ge-
fährlichkeit der Wettfahrt als wesentliches Indiz für das 
Vorliegen des Willenselements herangezogen und in eine 
Gesamtwürdigung mit weiteren vorsatzkritischen Ge-
sichtspunkten einbezogen, ist vielmehr nachvollziehbar 
begründet. 

 
48 cc) Der Beschwerdevortrag ist jedenfalls nicht geeignet, 

die Auslegung des Vorsatzbegriffs und die Subsumtion 
des festgestellten Sachverhalts darunter vor dem Hinter-
grund des Bestimmtheitsgebots verfassungsrechtlich in 
Zweifel zu ziehen. Im Ergebnis zielt er auf den Wunsch 
nach einer verfassungsgerichtlichen Neubewertung des 
festgestellten Sachverhalts anhand des einfachen Rechts 

ab. Damit legt der Beschwerdeführer den falschen Maß-
stab an, denn Art. 103 Abs. 2 GG berührt die Zuständig-
keit der Fachgerichte für die Auslegung und Anwendung 
des Strafrechts innerhalb des Wortsinns der Straftatbe-
stände nicht (vgl. BVerfGE 126, 170 [200]; BVerfG,  
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 16. Au-
gust 2021 – 2 BvR 972/21, Rn. 19). 

 
49 (1) Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, die „nor-

mative Vorsatzbestimmung“ durch den BGH sei zu wenig 
auf den Einzelfall bezogen, nicht fassbar und daher zu un-
bestimmt, läuft das auf die Rüge hinaus, dass der BGH 
von den Tatgerichten bei der Prüfung des Tatvorsatzes 
eine Gesamtwürdigung der festgestellten Beweisanzei-
chen verlange. Dieser Aspekt ist indes keine Frage der Be-
stimmtheit eines Strafgesetzes, sondern eine Frage der 
Würdigung festgestellter Beweistatsachen. Angesichts 
des Umstands, dass die Feststellung und Würdigung des 
Tatbestands Sache der Fachgerichte und der Nachprüfung 
durch das BVerfG regelmäßig entzogen ist (vgl. BVerfGE 
18, 85 [92]; 30, 173 [196 f.]; 57, 250 [272]), vermag sein 
Vortrag, der im Ergebnis darauf abzielt, dass gewonnene 
Erkenntnisse anders zu würdigen seien, weil eine andere 
Beurteilung des Beweisergebnisses nähergelegen hätte 
oder überzeugender gewesen wäre, keinen Verfassungs-
verstoß aufzuzeigen; damit setzt der Beschwerdeführer 
letztlich nur seine eigene Würdigung an die Stelle derje-
nigen des Tatgerichts (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kam-
mer des Zweiten Senats vom 17. Juli 2007 – 2 BvR 
496/07, juris Rn. 6 f.). Angesichts der jeweils ausdifferen-
zierten Begründung der angegriffenen Entscheidungen ist 
jedenfalls nicht ersichtlich, dass sich Tat- und Revisions-
gericht so weit von der Verpflichtung entfernt haben, den 
Sachverhalt aufzuklären und die Gründe, die gegen einen 
möglichen Tötungsvorsatz des Beschwerdeführers spre-
chen, wahrzunehmen und zu erwägen, dass der rationale 
Charakter der angegriffenen Entscheidungen verloren ge-
gangen wäre (vgl. BVerfGK 1, 145 [152]). Die Überle-
gungen, mit denen der BGH – ausgehend von den Fest-
stellungen und Wertungen des LG – weder die als möglich 
erkannte Eigengefährdung (vgl. BGH, Urteil des 4. Straf-
senats vom 18. Juni 2020 - 4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 
[53 ff. Rn. 31 ff.]) noch die Selbstüberschätzung des Be-
schwerdeführers (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 
18. Juni 2020 – 4 StR 482/19 -, BGHSt 65, 42 [57 f. 
Rn. 44 ff.]) als durchgreifend vorsatzkritischen Umstand 
gewertet hat, sind plausibel und frei von verfassungsrecht-
lichen Bedenken. Verfassungsrechtlich tragfähig ist es 
ebenfalls, den unbedingten Willen des Beschwerdeführers 
zum Sieg als derart wirkungsmächtiges Handlungsmotiv 
anzusehen, dass ihm die weiteren als möglich erkannten – 
wenn auch unerwünschten – Folgen letztlich gleichgültig 
gewesen seien (vgl. BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 
18. Juni 2020 – 4 StR 482/19, BGHSt 65, 42 [55 ff. 
Rn. 41 ff.]). Der behauptete Logikfehler liegt nicht vor, 
denn wer ein Risiko auf sich nimmt, um ein Ziel zu errei-
chen, kann es durchaus im Rechtssinne billigen, dass sich 
die unerwünschte, aber riskierte Gefahr realisiert und ris-
kantes Verhalten nicht mit dem Erreichen des erhofften 
Ziels belohnt wird. 
 

50 (2) Der Rüge, die Gerichte hätten bei der Auslegung des 
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Vorsatzbegriffes das aus dem Bestimmtheitsgrundsatz 
folgende Verschleifungsverbot missachtet, bleibt eben-
falls der Erfolg versagt. Dass ein tatsächlicher Umstand – 
wie hier die objektive Gefährlichkeit der Tathandlung als 
wesentlicher Indikator sowohl für das Wissens- als auch 
das Willenselement – Beweisbedeutung für unterschiedli-
che Tatbestandsmerkmale haben kann, führt nicht zu einer 
unzulässigen Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen 
(vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 9. Feb-
ruar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 122; vgl. auch Kuhlen, JR 
2011, 246 [253]; Krell, ZStW 2014, 902 [910]; Saliger, 
in: FS Fischer, 2018, S. 523 [527]). Soweit der Beschwer-
deführer die Frage der Abgrenzung zwischen Gefähr-
dungs- und Verletzungsvorsatz aufwirft und eine Ver-
schleifung zwischen §§ 315c, 315d StGB und §§ 211, 212 
StGB behauptet, verlässt er die fallbezogene Diskussion, 
denn Tat- und Revisionsgericht haben ausführlich und in 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise erör-
tert, dass der Beschwerdeführer nicht nur die Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer im Rechtssinne billigte, son-
dern auch deren Verletzung. Ohnehin missversteht der 
Beschwerdeführer insoweit Inhalt und Reichweite des 
Verbots der Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen. 
Danach dürfen einzelne Tatbestandsmerkmale eines 
Straftatbestandes innerhalb ihres möglichen Wortsinns 
nicht so weit ausgelegt werden, dass sie vollständig in an-
deren Tatbestandsmerkmalen desselben Straftatbestandes 
aufgehen, also zwangsläufig mit diesen mitverwirklicht 
werden (vgl. BVerfGE 87, 209 [229]; 92, 1 [16 f.]; 126, 
170 [198]; 130, 1 [43 f.]; BVerfG, Beschluss des Zweiten 
Senats vom 9. Februar 2022 – 2 BvL 1/20, Rn. 99). Auf 
das Verhältnis mehrerer selbstständiger Straftatbestände 
zueinander ist dies nicht übertragbar; insoweit stellen sich 
in erster Linie Konkurrenzfragen (vgl. BVerfG, Beschluss 
der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 28. Juli 2015 – 2 
BvR 2558/14 u.a., Rn. 68). Schon daraus, dass Qualifika-
tionstatbestände die Verwirklichung des Grundtatbestan-
des voraussetzen, ergibt sich, dass ein Verbot der Ver-
schleifung von Straftatbeständen durch Art. 103  
Abs. 2 GG nicht gewährleistet wird (vgl. Kuhlen, in: FS 
Neumann, 2017, S. 943 [952, 954]; Saliger, in: FS Fi-
scher, 2018, S. 523 [534]). Es wirft demnach keine Ver-
schleifungsfrage auf, dass ein mit Verletzungsvorsatz 
handelnder Täter nicht nur ein Verletzungsdelikt, sondern 
unter Umständen tateinheitlich dazu ein konkretes Ge-
fährdungsdelikt verwirklichen kann. 

 
51 (3) Ebenfalls keinen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG 

zeigt der Beschwerdeführer auf, wenn er darauf abstellt, 
die Gerichte seien von einer abstrakten Gefahr direkt zum 
Gefahrenerfolg übergangen, ohne dass es zuvor eine kon-
krete Gefahr gegeben hätte. Er unterliegt bei seiner Argu-
mentation schon einer Fehlvorstellung hinsichtlich des 
einfachen Rechts: Vorsatz muss zum Zeitpunkt der zum 
Taterfolg führenden Handlung vorliegen (stRspr, vgl. 
BGH, Urteil des 4. Strafsenats vom 1. März 2018 – 4 StR 
399/17, BGHSt 63, 88 [91 Rn. 13] m.w.N.). Führt die Tat-
handlung entgegen der Vorstellung des Handelnden nicht 
zur Tatbestandsverwirklichung, kann dieser unter Um-
ständen einer versuchten Straftat schuldig sein. Das gilt 
nicht nur für Erfolgsdelikte, sondern auch für konkrete 

Gefährdungsdelikte. Ein Täter, der mit Gefährdungsvor-
satz im Sinne des § 22 StGB unmittelbar zur Verwirkli-
chung eines konkreten Gefährdungsdelikts ansetzt, kann, 
sofern das Gesetz – wie etwa in § 315b Abs. 2, § 315c 
Abs. 2, § 353b Abs. 3 StGB oder gemäß § 23 Abs. 1 StGB 
für die Verbrechenstatbestände der § 250 Abs. 1 Nr. 1  
lit. c, § 306a Abs. 2 StGB – eine Versuchsstrafbarkeit vor-
sieht, eines versuchten konkreten Gefährdungsdelikts 
schuldig sein, wenn die vom Vorsatz umfasste konkrete 
Gefährdung ausbleibt. 

 
52 2. Einen Verstoß gegen das Schuldprinzip hat der Be-

schwerdeführer ebenfalls nicht dargetan. 
 
53 a) Das Strafrecht beruht auf dem im Verfassungsrang ste-

henden Schuldgrundsatz (vgl. BVerfGE 123, 267 [413]; 
133, 168 [197 Rn. 53]; 140, 317 [343 Rn. 53]). Dieser den 
gesamten Bereich staatlichen Strafens beherrschende 
Grundsatz ist in der Garantie der Würde und Eigenverant-
wortlichkeit des Menschen sowie im Rechtsstaatsprinzip 
(aa) verankert (vgl. BVerfGE 45, 187 [259 f.]; 86, 288 
[313]; 95, 96 [140]; 120, 224 [253 f.]; 130, 1 [26]; 133, 
168 [197 Rn. 53]; 140, 317 [343 Rn. 53]) und beschränkt 
den staatlichen Strafanspruch (bb). 

 
54 aa) Der Grundsatz „Keine Strafe ohne Schuld“ setzt die 

Eigenverantwortung des Menschen voraus, der sein Han-
deln selbst bestimmt und sich kraft seiner Willensfreiheit 
zwischen Recht und Unrecht entscheiden kann (vgl. 
BVerfGE 140, 317 [343 Rn. 54]). Dem Schutz der Men-
schenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG liegt die Vorstellung vom 
Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen zugrunde, 
das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestim-
men und zu entfalten (vgl. BVerfGE 45, 187 [227]; 123, 
267 [413]; 133, 168 [197 Rn. 54]; 153, 182 [260 f. 
Rn. 206]). Deshalb bestimmt Art. 1 Abs. 1 GG auf dem 
Gebiet der Strafrechtspflege die Auffassung vom Wesen 
der Strafe und dem Verhältnis von Schuld und Sühne (vgl. 
BVerfGE 95, 96 [140]) sowie den Grundsatz, dass jede 
Strafe Schuld voraussetzt (vgl. BVerfGE 57, 250 [275]; 
80, 367 [378]; 90, 145 [173]; 123, 267 [413]; 133, 168 
[197 f. Rn. 54]; 140, 317 [343 Rn. 54]). Mit der Strafe 
wird dem Täter ein sozialethisches Fehlverhalten vorge-
worfen (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 95, 96 [140]; 110, 1 
[13]; 133, 168 [198 Rn. 54]). Das damit verbundene Un-
werturteil berührt den Betroffenen in seinem in der Men-
schenwürde wurzelnden Wert- und Achtungsanspruch 
(vgl. BVerfGE 96, 245 [249]; 101, 275 [287]; 140, 317 
[343 f. Rn. 54]). Eine solche staatliche Reaktion wäre 
ohne Feststellung der individuellen Vorwerfbarkeit mit 
der Garantie der Menschenwürde und dem Rechtsstaats-
prinzip unvereinbar (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 95, 96 
[140]; 133, 168 [198 Rn. 54]; 140, 317 [344 Rn. 54]). 

 
55 Der Schuldgrundsatz ist somit zugleich ein zwingendes 

Erfordernis des Rechtsstaatsprinzips. Das Rechtsstaats-
prinzip ist eines der elementaren Prinzipien des Grundge-
setzes (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 133, 168 [198 Rn. 
55]; 140, 317 [344 Rn. 55]). Es sichert den Gebrauch der 
Freiheitsrechte, indem es Rechtssicherheit gewährt, die 
Staatsgewalt an das Gesetz bindet und Vertrauen schützt 
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(vgl. BVerfGE 95, 96 [130]). Das Rechtsstaatsprinzip um-
fasst als eine der Leitideen des Grundgesetzes auch die 
Forderung nach materieller Gerechtigkeit (vgl. BVerfGE 
7, 89 [92]; 7, 194 [196]; 45, 187 [246]; 74, 129 [152]; 122, 
248 [272]) und schließt den Grundsatz der Rechtsgleich-
heit als eines der grundlegenden Gerechtigkeitspostulate 
ein (vgl. BVerfGE 84, 90 [121]). Für den Bereich des 
Strafrechts werden diese rechtsstaatlichen Anliegen in 
dem Grundsatz aufgenommen, dass keine Strafe ohne 
Schuld verwirkt wird (vgl. BVerfGE 95, 96 [130 f.]; 133, 
168 [198 Rn. 55]; 140, 317 [344 Rn. 54]). Dieses Prinzip 
ist durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustel-
len; Tat und Schuld müssen dem Täter prozessordnungs-
gemäß nachgewiesen werden (vgl. BVerfGE 9, 167 [169]; 
74, 358 [371]; 133, 168 [199 Rn. 56]; 140, 317 [345 
Rn. 57]). 

 
56 bb) Gemessen an der Idee der Gerechtigkeit müssen auch 

Straftatbestand und Rechtsfolge sachgerecht aufeinander 
abgestimmt sein (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 25, 269 
[286]; 27, 18 [29]; 50, 205 [214 f.]; 120, 224 [241]; 140, 
317 [344 Rn. 55]). Die Strafe muss in einem gerechten 
Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des 
Täters stehen, hat mithin die Bestimmung, gerechter 
Schuldausgleich zu sein (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 45, 
187 [228]; 50, 5 [12]; 73, 206 [253]; 86, 288 [313]; 96, 
245 [249]; 109, 133 [171]; 110, 1 [13]; 120, 224 [254]; 
133, 168 [198 Rn. 55]; 140, 317 [344 Rn. 55]). Das 
BVerfG hat dabei mehrfach betont, dass die Verhängung 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit der Verfassung ver-
einbar ist, wenn – wie durch das geltende Vollzugsrecht – 
ein sinnvoller Behandlungsvollzug sichergestellt und 
schädlichen Auswirkungen des Freiheitsentzugs, insbe-
sondere deformierenden Persönlichkeitsveränderungen, 
entgegengewirkt wird (vgl. BVerfGE 45, 187 [253 ff.]; 
86, 288 [312]; 109, 133 [150 f.]; 131, 268 [287]). Mit der 
Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG wäre es al-
lerdings unvereinbar, auch Tätern schwerster Straftaten 
zwangsweise die Freiheit zu entziehen, ohne dass für sie 
die Chance bestünde, je wieder die Freiheit zu erlangen 
(vgl. BVerfGE 45, 187 [228 f.]; 72, 105 [113]; 109, 133 
[150]; 131, 268 [287]). 

 
57 b) Der Beschwerdeführer zeigt eine sich an diesen Maß-

stäben orientierende Verletzung des Schuldgrundsatzes 
durch die Annahme eines Tötungsvorsatzes nicht auf. 

 
58 aa) Für die Annahme, ein Täter habe bedingt vorsätzlich 

gehandelt, sind auf den konkreten Einzelfall bezogene 
Feststellungen zum Täterhandeln erforderlich, denn nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH hat das Tatgericht bei 
der Prüfung des voluntativen Elements des bedingten 
Vorsatzes alle objektiven und subjektiven Umstände des 
Einzelfalls, insbesondere die Persönlichkeit des Täters, 
dessen psychische Verfassung bei der Tatbegehung und 
dessen Motivlage, in Betracht zu ziehen, wobei die in die 
Würdigung einzubeziehenden Umstände durch tatsächli-
che Feststellungen zu belegen sind (vgl. BGH, Urteil des 
1. Strafsenats vom 4. November 1988 – 1 StR 262/88, 
BGHSt 36, 1 [10]; Urteil des 4. Strafsenats vom 22. März 
2012 – 4 StR 558/11, BGHSt 57, 183 [186 f. Rn. 26]; Ur-
teil des 4. Strafsenats vom 1. März 2018 –  

4 StR 399/17 -, BGHSt 63, 88 [93 Rn. 18 f.]). Auch bei in 
hohem Maße gefährlichen Handlungen sind die Gefähr-
lichkeit und der Grad der Wahrscheinlichkeit eines Er-
folgseintritts zwar wesentliche Indikatoren für das Vorlie-
gen des Willenselements, entbinden das Tatgericht aber 
nicht davon, alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen 
(vgl. BGH, Urteil des 3. Strafsenats vom 16. Mai 2013 – 
3 StR 45/13, juris Rn. 8; Urteil des 4. Strafsenats vom 
1. März 2018 – 4 StR 399/17, BGHSt 63, 88 [93 f. 
Rn. 19]; Urteil des 2. Strafsenats vom 12. August 2020 – 
2 StR 574/19, juris Rn. 17). Da die individuelle Vorwerf-
barkeit mithin Grundlage für die Bestimmung des Schuld-
gehalts und des Strafrahmens ist, begegnet die Rechtspre-
chung zur Abgrenzung von Eventualvorsatz zu bewusster 
Fahrlässigkeit auch im Hinblick auf das im Verfassungs-
rang stehende Schuldprinzip keinen Bedenken. 

 
59 bb) Die angegriffenen Entscheidungen fügen sich in diese 

ständige Rechtsprechung ein. Ein Verstoß gegen den 
Schuldgrundsatz ist daher nicht erkennbar. Jedenfalls ist 
der Beschwerdevortrag nicht geeignet, die Urteile von 
Landgericht und BGH im Hinblick auf das Schuldprinzip 
verfassungsrechtlich in Zweifel zu ziehen. 

 
60 (1) Im Wesentlichen zielt die Argumentation des Be-

schwerdeführers darauf ab, das LG habe – vom BGH un-
beanstandet – bei der Bejahung des Tötungsvorsatzes und 
der Einordnung der Tat als Mord nicht die Umstände des 
Einzelfalls zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht, 
sondern nach dem Leitbild eines rational Handelnden von 
der objektiven Gefährlichkeit der Wettfahrt auf den Tö-
tungsvorsatz geschlossen. Die Prämisse dieser Argumen-
tation ist indes unzutreffend, da das LG bei der Beweis-
würdigung nicht nur auf die konkrete Gefährlichkeit der 
konkreten Fahrt abgestellt, sondern die Persönlichkeit des 
Beschwerdeführers, seine Motivation für das maximale 
Beschleunigen nach der Kurvenausfahrt, seine grundsätz-
liche Einstellung zum Autofahren und seine Einschätzung 
des eigenen fahrerischen Könnens im Blick gehabt hat. In 
die Wertung hat das Schwurgericht weiter die sachver-
ständige Expertise einer Verkehrspsychologin und eines 
Psychiaters einfließen lassen. Das LG ist damit dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot gerecht geworden, den Schuld-
spruch auf Feststellungen zur individuellen Vorwerfbar-
keit der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Tat zu 
stützen (vgl. BVerfGE 20, 323 [331]; 95, 96 [140]; 133, 
168 [198 Rn. 54]; 140, 317 [344 Rn. 54]). Dass der BGH 
die Beweiswürdigung des LG nicht beanstandet hat, be-
gegnet daher ebenfalls keinen verfassungsrechtlichen Be-
denken. 

 
61 (2) Auch die Zitate aus den angegriffenen Urteilen zeigen 

einen Verfassungsverstoß nicht auf. Der Versuch des Be-
schwerdeführers, mit ihnen zu belegen, dass die Gerichte 
nicht seine konkrete Handlung und seine Gedanken im 
Blick behalten, sondern auf die Gedankenwelt eines rati-
onal Handelnden zur Begründung individueller Schuld 
abgestellt hätten, gelingt schon deshalb nicht, weil er diese 
Zitate nicht in den Kontext zu den Passagen in den Urtei-
len stellt, die sich mit seiner Persönlichkeit befassen. Je-
denfalls zielt dieser Beschwerdevortrag im Ergebnis nur 
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darauf ab, dass es näher gelegen hätte, keinen Tötungsvor-
satz anzunehmen, weil die objektive Gefährlichkeit der 
Handlungen nicht als derart starker Indikator dafür zu 
werten gewesen sei. Der Beschwerdeführer setzt damit le-
diglich seine eigene Würdigung der festgestellten Beweis-
tatsachen an die Stelle der Würdigung des Schwurge-
richts. Einen Verfassungsverstoß kann er damit nicht trag-
fähig begründen (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer 
des Zweiten Senats vom 17. Juli 2007 – 2 BvR 496/07, 
juris Rn. 6). 

 
62 (3) Die Rüge, die Einordnung der Tat als Mord führe zu 

einem Verstoß gegen das Gebot schuldangemessenen 
Strafens, dringt ebenfalls nicht durch. Ausgehend von der 
– unzutreffenden, nicht der Rechtsprechung des BGH ent-
sprechenden und hier auch nicht von Landgericht und 
BGH zugrunde gelegten – Prämisse, alleine die objektive 
Gefährlichkeit einer Handlung genüge zur Begründung 
des Tötungsvorsatzes, stellt der Beschwerdeführer auf fik-
tive Vergleichsfälle ab, um zu belegen, dass die lebens-
lange Freiheitsstrafe in sogenannten Raser-Fällen generell 
und speziell in seinem Fall nicht schuldangemessen sei. 
Die Argumentation beachtet den für die Bestimmung der 
Strafhöhe geltenden Maßstab der individuellen Schuld ei-
nes eigenverantwortlich handelnden Täters nicht (vgl. 
BVerfGE 133, 168 [197 Rn. 54 f.]; 140, 317 [343 f. Rn. 
53 ff.]), denn die auf die individuelle Schuld eines Täters 
gestützte Strafe entzieht sich grundsätzlich eines Ver-
gleichs mit gegen andere Personen oder in anderem Zu-
sammenhang verhängten Strafen. 
 

63 Unabhängig davon, geht der Beschwerdeführer nicht auf 
die Argumentation ein, mit der die Gerichte, insbesondere 
der BGH, die Mordmerkmale der Heimtücke und der Tö-
tung aus niedrigen Beweggründen bejaht haben. Damit 
geht sein  Vortrag, die  mit der  Einordnung seiner  Tat  als  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mord einhergehende Verhängung der lebenslangen Frei-
heitsstrafe verletze ihn in seinen verfassungsmäßigen 
Rechten, nicht über die allgemeine Behauptung eines Ver-
fassungsverstoßes hinaus. Insofern wird er den Begrün-
dungs- und Substantiierungsanforderungen der  
§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG nicht gerecht (vgl. 
BVerfGE 130, 1 [21]; 140, 229 [232 Rn. 9]; 142, 234 [251 
Rn. 28]; 149, 346 [359 Rn. 23]). 

 
64 (4) Indem der Beschwerdeführer geltend macht, die – vom 

BGH unbeanstandete – Vorsatzauslegung des LG sei 
Folge der als zu niedrig angenommenen Strafrahmenober-
grenze für eine fahrlässige Tötung und entspringe dem 
Drängen, einem Bestrafungswillen der Bevölkerung nach-
zukommen, macht er in der Sache eine Entscheidung aus 
sachfremden Erwägungen und damit einen Verstoß gegen 
das aus Art. 3 Abs. 1 GG folgende Willkürverbot geltend.  

 
65 Willkür ist hier aber weder hinreichend substantiiert dar-

getan noch aus sich heraus ersichtlich. Angesichts des 
Umstands, dass das LG als Tatgericht und der BGH im 
Rahmen seiner revisionsgerichtlichen Überprüfungskom-
petenz – in eingehender Auseinandersetzung mit der 
Rechtslage – die wesentlichen für und gegen einen Tö-
tungsvorsatz des Beschwerdeführers sprechenden Um-
stände im Blick behalten haben, ist weder hinreichend 
substantiiert dargelegt noch aus sich heraus ersichtlich, 
dass die Rechtsauffassung der Gerichte in den angegriffe-
nen Entscheidungen unter keinem denkbaren Aspekt 
rechtlich vertretbar wäre und sich daher der Schluss auf-
drängte, dass sie auf sachfremden Erwägungen beruht 
(vgl. BVerfGE 87, 273 [278 f.]; 89, 1 [13 f.]; 96, 189 
[203]; 152, 345 [382 f. Rn. 99]; BVerfG, Beschluss der 
2. Kammer des Zweiten Senats vom 27. Mai 2020 –  
2 BvR 2054/19 -, Rn. 35). 

 […] 
 
 
 
 


